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Erste Satzung zur Änderung der Immatrikulationsordnung 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

 
vom 20. Juli 2009 

 
Aufgrund von § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. 
M-V S. 398)1, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2009 (GVOBl.  
M-V S. 330) geändert worden ist, erlässt die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald die folgende Satzung zur Änderung der Immatrikulationsordnung: 
 

Artikel 1 
 
Die Immatrikulationsordnung der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 
28. Januar 2009 (Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 259) wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 17 der folgende § 17 a eingefügt: 
„§ 17 a Einschreibung unter Vorbehalt“ 
 
 
2. Nach § 17 wird folgender § 17 a eingefügt:  
 

„§ 17 a 
Einschreibung unter Vorbehalt 

 
Kann zum letztmöglichen Bewerbungs- bzw. Immatrikulationszeitpunkt für einen Stu-
diengang, in den nur immatrikuliert werden kann, wer bereits einen anderen Hoch-
schulabschluss erworben hat, der entsprechende Nachweis nur deshalb noch nicht 
erbracht werden, weil das einschlägige Prüfungsverfahren noch nicht abgeschlossen 
ist oder das darauf bezogene Zeugnis noch nicht vorliegt, können Zulassung und 
Immatrikulation unter dem Vorbehalt des Nachweises der Zugangsvoraussetzungen 
bis einen Monat nach Semesterbeginn bei Studiengängen mit örtlicher Zulassungs-
beschränkung, anderenfalls bis zwei Monate nach Semesterbeginn erfolgen. Vo-
raussetzung ist, dass innerhalb der Bewerbungs- oder Immatrikulationsfrist der 
Nachweis erbracht wird, dass das betreffende Prüfungsverfahren mutmaßlich inner-
halb der einschlägigen Frist abgeschlossen bzw. das Zeugnis vorliegen wird.“ 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Kraft.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald vom 15. Juli 2009 und der Genehmigung des Rektors vom 20. Juli 2009. 
 

                                                        
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 
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Greifswald, den 20. Juli 2009 
 
 
 

Der Rektor 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Rainer Westermann 
 

Mittl.bl. BM M-V 2009 S. 967 
 
 


